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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

 
B. Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der Bezirksregierung 

 

 

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 

anderer Behörden und Dienststellen 

 

 

 

 

 

 

 

B. Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der 

Bezirksregierung 
 

 

 Ungültigkeitserklärung einer Groß- 

handelserlaubnis gemäß § 52 a Arz-

neimittelgesetz  
 

Bezirksregierung  

24.05.05.01-aar 

 

Düsseldorf, den 20. Mai 2021 

 

Hiermit wird die Großhandelserlaubnis gemäß             

§ 52 a Arzneimittelgesetz vom 05.01.2018,                 

Az.: DE_NW_03_WDA_2018_0003/24.05.05.01-

aar pharma, ausgestellt auf die Firma aar pharma 

GmbH & Co. KG, Alleestraße 11, 42853 Remscheid, 

wegen Verlust der Originalurkunde ungültig erklärt. 

 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2021 S. 245 

 

 

 

 Bestellung von bevollmächtigten  

Bezirksschornsteinfegern (Clemens) 
 

Bezirksregierung 

34.02.02.02 KLE21 

 

Düsseldorf, den 25. Mai 2021 

 

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wird Herr Clemens für 

die Dauer von sieben Jahren zum bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Kleve 

Nr. 21 bestellt. 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2021 S. 245 

 

 

 Bestellung von bevollmächtigten  

Bezirksschornsteinfegern (Lütticke) 
 

Bezirksregierung 

34.02.02.02 KR7 

 

Düsseldorf, den 25. Mai 2021 

 

Mit Wirkung vom 01.10.2021 wird Herr Lütticke für 

die Dauer von sieben Jahren zum bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Krefeld 

Nr. 7 bestellt. 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2021 S. 245 
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C. Rechtsvorschriften und 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen 
 

 

 Aufgebot der Stadt-Sparkasse              

Solingen für das Sparkassenbuch              

Nr. 3220766418 
 

Aufgebot 

 

Es wird das Aufgebot für das Sparkassenbuch           

Nr. 3220766418 beantragt. Der Inhaber der                           

Urkunde wird aufgefordert, spätestens bis zum 

14.08.2021 seine Rechte anzumelden und die                   

Urkunde vorzulegen. Widrigenfalls erfolgt die              

Kraftloserklärung der Urkunde. 

 

Solingen, den 14. Mai 2021 

 

Stadt-Sparkasse Solingen 

Der Vorstand 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2021 S. 246 

 

 

 Öffentliche Zustellung PP Mönchen-

gladbach (M.S.) 
 

Öffentliche Zustellung eines Leistungsbescheides 

(Mihai Surubaru) 

 

Gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1 des Landeszustellungs-

gesetzes NRW wird der Leistungsbescheid zur                   

Sicherstellung eines Fahrzeuges des 

 

Polizeipräsidiums Mönchengladbach vom 

25.05.2021, Aktenzeichen:  

[gelöscht aufgrund DSGVO] 

 

an  [gelöscht aufgrund DSGVO] 

 

 

 

 

 

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person                

postalisch nicht zu erreichen ist. 

 

Der Leistungsbescheid liegt bei dem Polizeipräsi-

dium Mönchengladbach, Krefelder Straße 555, 

41066 Mönchengladbach, Zimmer E616, für den 

Empfänger offen und kann dort vom Empfänger  

während der Dienstzeiten eingesehen werden. 

 

Zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt 

gilt der Bescheid als rechtmäßig zugestellt. Es wird 

darauf   hingewiesen,   dass   nach   Zustellung   dieses                

 

 

Bescheides eine einmonatige Klagefrist beginnt,                 

nach deren Ablauf die Verwaltungsentscheidung             

Bestandskraft erhält. 

 

Im Auftrag 

gez. Serwa-Wrzesinski, RI‘in 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2021 S. 246 
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die  
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 40474 Düsseldorf zu richten. 

Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich 
  

Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche 10.00 Uhr. 
 

Laufender Bezug nur im Abonnement. Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 51,00 €. 
 

Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €.  
Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 1,55 € Versandkosten erhoben.  

Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 1,55 € Versandkosten, werden zum Jahresende per Rechnung ausgewiesen. 
 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 

 
Bezug durch die Bezirksregierung Düsseldorf 

Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, 
Auskunft unter Tel: 0211-475-2232 

Email: amtsblatt@brd.nrw.de 
 

Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Düsseldorf 
Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Düsseldorf 

Amtsblatt 

für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

40474 Düsseldorf 
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